
Ergolzstrasse 1 

Postfach 
4414 Füllinsdorf 
T 061 552 00 00 
mfk.fa@bl.ch  
www.mfk.bl.ch

Name 

Lediger Name 

Vorname: 

Strasse Nr.: 

PLZ / Ort: 

Geburtsdatum: 

Heimatort/ 
Nationalität 

Telefon-Nr.: 

E-Mail: 

Datum: 

Unterschrift des Antragstellers 
Innerhalb dieses Feldes mit dunkler Farbe 

(Rand NICHT berühren) 

Führerausweise können nicht direkt am Schalter bezogen werden 

Verlust / Diebstahl von Ausweisen 

Antragsteller/in 

Die Antragstellerin/der Antragsteller nimmt mit seiner Unterschrift 
die gesetzlichen Bestimmungen (siehe Rückseite) zur Kenntnis. 

 Dem Antragsformular ist folgendes beizulegen 

• Eine Kopie der ID/Pass oder Aufenthaltsbewilligung

Art des Ausweises 

☐ Führerausweis (blau)

☐ Führerausweis im Kreditkartenformat (FAK)

☐ Führerausweis für Motorfahrräder (gelb)

☐ Zulassungsbewilligung zur Theorieprüfung

☐ Lernfahrausweis (weiss) / Kategorie:

☐ Parkkarte für Gehbehinderte

☐ Ausserkantonale Bewilligung

☐ Lenkerbewilligung für Kontrollfahrt

☐ Andere:

Passfoto 

• Beim Verlust des Führerausweises im Kredit- 
kartenformat (FAK) benötigen wir nur dann
ein Passfoto, wenn das Foto auf dem
verlorenen/gestohlenen Ausweis älter als
fünf Jahre ist.

Ein Passfoto beilegen 
Bitte beachten Sie folgende Kriterien: 
• aktuelles farbiges Passfoto 

(ist nur beizulegen, wenn Sie noch keinen Lern- 
fahrausweis oder Führerausweis im Kreditformat
besitzen oder ein neues Foto wünschen)

• Computerprints nur auf Fotopapier ohne sichtbare 
Pixelstruktur 

• Format ca. 35 x 45 mm 
• Frontaufnahme mit direktem Blick in die Kamera 

• Neutraler Hintergrund sowie keine Gegenstände o- 
der Personen im Bild

• keine Kopfbedeckung 
• keine Spiegelung bei Brillengläsern 
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Gesetzliche Grundlagen 

 

• Art. 97 Ziffer 1 SVG2
 

... wer vorsätzlich durch unrichtige Angaben, Verschweigen erheblicher Tatsachen oder Vorlage von falschen Be- 
scheinigungen einen Ausweis oder eine Bewilligung erschleicht ... wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

 
• Art. 143 Ziffer 3 VZV 

Wer als Inhaber eines Lernfahr-, Führer- oder Fahrzeugausweises oder einer Bewilligung Tatsachen, die eine Än- 
derung oder Ersetzung dieser Dokumente erfordern nicht fristgerecht meldet ... wer Duplikate von Ausweisen 
beim Wiederauffinden des Originals der Behörde nicht fristgemäss zurückgibt, wird mit Busse bis 100 Franken 
bestraft. 

WICHTIG 
 

• Duplikate von Führerausweisen können nur vom Halter beantragt werden. 

 
• Es dauert rund 4-5 Arbeitstage, bis Sie Ihren neuen Ausweis erhalten. Ihr bisheriger Führerausweis/ 

Lernfahrausweis wird ungültig, wenn Sie bei uns einen Ersatz (Duplikat) bestellen. 

 
• Durch die Angabe Ihrer Daten erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese in unserem System erfasst 

werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Verkehrszulassungsverordnung (VZV) vom 27. Oktober 1976 
2 Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19. Dezember 1958 
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